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Klausurenkurs vom 27. März 2010 

Lehrstuhl Prof. Dr. Helmut Heiss LL.M. 
 

Die Folterkammer 
 

Tanner will seinen Körper in Form bringen. Er unterzeichnet zu diesem Zweck einen Vertrag mit dem 

Fitnesscenter Rosenberg in Seldwyla für 12 Monate (siehe unten), ohne diesen zu lesen.  

 

Beim letzten Training verletzt er sich auf der Rudermaschine. Ursache dafür ist gemäss Schadensinspekti-

on ein falsch regulierter Gasdruckstossdämpfer, der den Widerstand des Wassers beim Rudern simuliert. 

Dessen plötzlicher Druckabfall führt zu ruckartigen Bewegungen unter Vollbelastung des Armes und der 

Schultermuskulatur. Tanner erleidet eine Muskelzerrung, die mit ärztlich verordneten Schmerzmitteln von 

alleine verheilt (Fr. 200 für Arztbesuch und Medikamente). Zusätzlich muss der Arzt Tanner aus dem 

engen Trainingsanzug schneiden, weil sich Tanner vor Schmerzen kaum bewegen kann (Wert des zerstör-

ten Trainingsanzugs: Fr. 100). Ein Kunde hat das Center auf dieses neu aufgetretene Problem bei der sonst 

perfekt gewarteten und kontrollierten Maschine mit genauer Beschreibung erstmals zehn Minuten vor 

Tanners Unfall aufmerksam gemacht. Wegen eines bevorstehenden Telefonats konnte sich der Chef nicht 

umgehend darum kümmern. Das Fitnesscenter verweigert gestützt auf ihre AGB jegliche Haftung. 

 

Tanner ist überrascht, als er nach 13 Monaten eine Rechnung für die erneuerte „Membermitgliedschaft“ 

für weitere 12 Monate erhält (Fr. 1'050). Einen Hinweis auf die drohende automatische Verlängerung der 

Abonnementsdauer hat er nie erhalten - er kündigt deshalb den Vertrag umgehend. 

 

Wie ist die Rechtslage?  

 

Vorliegend interessieren nur vertragliche Ansprüche. Bitte senden Sie eine kurze, aber ausformu-

lierte Lösung (Word oder PDF) an mladen.stojiljkovic@rwi.uzh.ch bis 20. März 2010, 18.02 Uhr. 

Bringen Sie bitte diesen Sachverhalt und die AGB an die Veranstaltung vom 27. März 2010 mit.  

 

Dies sind die AGB des Fitnesscenters Rosenberg und deren Antwort auf Tanners Kündigung und 

den Einwand, er sei über die drohende Verlängerung nicht unterrichtet worden:  
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